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BOOTSHAFEN.
GENOSSENSCHAFT
ZUG

Weisung betreffend Zuteitungder Kurzmiethafenptätze durch den Hafenmeister

Die Zuteitung der Kurzmiethafenptätze der Bootshafengenossenschaft Zug erfotgt gemäss Art. 7
des Betriebsregtementes für den Bootshafen Zug durch den Hafenmeister im Einvernehmen mit
dem Vorstand. ln Ausübung dieser Pfticht, hat der Hafenmeister fotgende Zuteitungsordnung
vorbehatttos u nd u nei ngesc h rä n kt zu beac hten :

lnteressenten für den Abschtuss eines Kuzmiethafenptatzes für ein Katenderjahr können

sich ab dem 1.1. des entsprechenden Katenderjahres per Mait beim Hafenmeister
bewerben. Es werden nur natürtiche Personen unter Angabe von Adresse und Kopie des
güttigen Schiffsausweis berücksichtigt. Unvottständige und vor dem 01 .01 .

ei ngega ngene Bewerbu ngen werden nicht berü cksic htigt.
Mait: hafenmeister@ongzlrg.ch

2. DieBewerbunggittnurfürdasjeweitiglaufendeKatenderjahrundistfürjedesweitere
Katenderjahr neu ei nzu reichen.

3. Bewerber, wetche gesamthaft drei oder mehr Jahre einen Kurzmiethafenptatz mieten
konnten, werden nur berücksichtigt, wenn nach dem 15. 02. noch PLätze frei sind,

4. Sofern mehr Anmetdungen vortiegen als Kurzmiethafenptätze vorhanden sind,
entscheidet über die Vergabe fotgende Voaugsordnung:
a) Einwohner des Kantons Zug;

b) Reihenfol"ge des zeittichen Eingangs der Bewerbung ab 01 .01.

5. Sofern nach derZuteitung atler bis zum 15.2. eines Katenderjahres eingegangenen
Bewerbungen weitere Kurzmiethafenp[ätze zurVerfügung stehen, sind diese in der
Reihenfotse ihres zeittichen Einganges zu vergeben, unabhängig der Regetung unter
Zitfer3 und 4.

6. Die Vergabe eines Kurzmiethafenptatzes an einen Bewerber, der mit dem Hafenmeister
in geschäftUchem Kontakt steht, bedarf der Bewittigung durch den Vorstand.

7. Der Hafenmeister hat den Vorstand regetmässig über die Vergabe von Kurzmietptätzen
zu informieren.

B. Diese Weisung tritt auf den 1 . Januar 2026 in Kraft und ersetzt die Weisung vom
25. Oktober 2021.
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